
Beitragsordnung des Bürgerschützenvereins Hochmoor e.V.

inkl. der Regelungen zur Ehrenmitgliedschaft

Beitrag:

Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Bürgerschützenverein beträgt ab 10.2023
25,00 Euro pro Jahr.

Mitglieder, die das 75. Lebensjahr vollendet haben, zahlen einen reduzierten Beitrag von
12,50 Euro pro Jahr.
Der Beitrag ist jährlich zu entrichten.

Neumitglieder erhalten die Möglichkeit, eine “Erstausstattung”, bestehend aus Hut, Feder
und Gewehr, zum reduzierten Preis laut Aushang auf der Webseite zu erwerben.

Über die Beitragsordnung entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.

Ehrenmitglieder:

Ehrenmitglieder sind bei vollen Rechten von der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit.

Zum Ehrenmitglied können ernannt werden
● alle Mitglieder, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und vorher mindestens 15

Jahre ununterbrochen Vereinsmitglied gewesen sind.
● alle Mitglieder, die sich besondere Verdienste um den Verein erworben haben.
● Personen des öffentlichen Lebens, die eine besondere Beziehung zum Verein haben.

Ehrenpräsident*in kann werden,
● wer das Amt des*der Vereinspräsident*in ausgeübt hat.

Ehrenoberst kann werden,
● wer das Amt des*der Obersten ausgeübt hat.

Über die Ehrenmitgliedschaften und die Ehrenämter entscheidet die Generalversammlung
auf Vorschlag des Vorstandes mit einfacher Mehrheit.
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